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// Vorwort von Andreas Keller //

„Traumjob Wissenschaft“? Für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
erweist sich die Wissenschaft nicht als „Traumjob“, sondern vielmehr als „Job-Trau-
ma“. Immer mehr Zeitverträge mit immer kürzeren Vertragslaufzeiten, unsichere 
Berufsperspektiven und unberechenbare Karrierewege an Hochschulen und in 
Forschungseinrichtungen – das ist die Realität für die meisten Kolleginnen und 
Kollegen. Auf der anderen Seite ist schnell von „Exzellenz“ und „Qualitätssicherung“ 
die Rede, wenn Rektorinnen und Präsidenten, Politikerinnen und Politiker über 
Forschung und Lehre verhandeln. Gute Arbeit in Lehre, Forschung und Wissen-
schaftsmanagement auf der einen Seite sowie gute Beschäftigungsbedingungen und 
berufliche Perspektiven auf der anderen Seite müssen endlich zwei Seiten einer 
Medaille werden – das ist der Ausgangspunkt der GEW-Kampagne für den „Traumjob 
Wissenschaft“, die wir 2010 mit den zehn Eckpunkten des Templiner Manifests für 
eine Reform von Berufswegen und Personalstruktur in Hochschule und Forschung 
gestartet haben.

Das Templiner Manifest war ein Weckruf. Zum einen für die an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen tätigen Kolleginnen und Kollegen – Promovierende und 
Postdocs, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte, Stipen-
diatinnen und Stipendiaten, aber auch Kolleginnen und Kollegen in Technik und 
Verwaltung, Beratung und Management, die ihre Situation reflektieren, sich 
organisieren und für Reformen eintreten. Zum anderen für Wissenschaftsorganisati-
onen, Bund und Länder, die die von uns angesprochenen Probleme nicht mehr 
leugnen, sondern erste Maßnahmen zur Reform von Karrierewegen und Verbesse-
rung von Beschäftigungsbedingungen in Hochschule und Forschung in Aussicht 
stellen.

Es ist also der richtige Zeitpunkt für ein Aktionsprogramm zur Umsetzung des 
Templiner Manifests, das die „Wege zum Traumjob Wissenschaft“ weist. Im Bildungs-
föderalismus der Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht eine Instanz, die für eine 
Reform von Personalstruktur und Berufswegen in Hochschule und Forschung 
zuständig ist. Bund und Länder, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
Arbeitgeber und Gewerkschaften als Tarifpartner müssen jeweils ihren Beitrag 
leisten, damit die Weichen für den „Traumjob Wissenschaft“ tatsächlich gestellt 
werden. Was auf den unterschiedlichen wissenschaftspolitischen Ebenen im 
Einzelnen zu tun ist – das zeigt die GEW im Aktionsprogramm zur Umsetzung des 

Jetzt die Weichen für den 
„Traumjob Wissenschaft“ 
stellen!
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Templiner Manifests auf. Das Aktionsprogramm wurde im Juni 2013 von den  
432 Delegierten des 27. ordentlichen Gewerkschaftstags der GEW in Düsseldorf  
beschlossen.

Dem Bund haben wir bereits im Oktober 2013 mit dem Köpenicker Appell drei 
„Vorschläge für ein 100-Tage-Programm der neuen Bundesregierung“ gemacht. 
Darauf kommen wir nun zurück: Den Worten sollten jetzt endlich Taten folgen. Im 
Mittelpunkt der Vorschläge des Aktionsprogramms zur Umsetzung des Templiner 
Manifests auf Bundesebene steht die Forderung nach einer Reform des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes, um das Befristungsunwesen an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen einzudämmen, Mindestvertragslaufzeiten zu garantieren 
und die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Qualifizierung zu fördern.

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, Hamburg und Brandenburg –  
in zahlreichen Bundesländern werden die Hochschulgesetze novelliert. In diese 
Novellierungen wird sich die GEW aktiv einschalten, damit endlich der richtige 
Rahmen für faire Beschäftigungsbedingungen und berechenbare Karrierewege 
geschaffen wird. Absicherung von Promovierenden, Tenure Track für Postdocs, 
Schluss mit der Verdrängung von sozialversicherungspflichtigen Stellen durch 
Hilfskräfte und Lehraufträge – das sind nur einige der Vorschläge aus dem Aktions-
programm für die Ausgestaltung der Landeshochschulgesetze. 

Gemeinsam haben Bund und Länder die Verantwortung, in von ihnen finanzierten 
Programmen und Projekten stabile Beschäftigungsbedingungen einzufordern, für 
eine bessere Grundfinanzierung der Hochschulen zu sorgen und die Rechte von 
Personalräten, Betriebsräten, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten zu stärken.

Mit dem Herrschinger Kodex „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ hat die GEW bereits 
2012 einen Vorschlag gemacht, wie Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
selbst für berechenbare Karrierewege und stabile Beschäftigungsbedingungen 
sorgen können. Diese Eckpunkte wurden auch ins Aktionsprogramm zur Umsetzung 
des Templiner Manifest aufgenommen. Bund und Länder müssen die richtigen 
Rahmenbedingungen setzen, aber dass Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen, lassen wir nicht zu. Sie haben nach 
mehr Autonomie auch in Haushalts- und Personalangelegenheiten gerufen und 
müssen jetzt unter Beweis stellen, dass sie mit der Autonomie verantwortungsbe-
wusst umgehen können. 

Schließlich nimmt das Aktionsprogramm auch die Arbeitgeber und Gewerkschaften 
in die Pflicht. Mit Tarifverträgen kann für bessere Beschäftigungsbedingungen 
gesorgt werden. Voraussetzung dafür ist, dass endlich auch die Forschungseinrich-
tungen einem Arbeitgeberverband beitreten und die Wissenschaftsarbeitgeber zu 
entsprechenden Verhandlungen bereit sind. Um eine verantwortungsvolle Hand-
habung von Zeitverträgen tariflich zu regeln, muss außerdem die Tarifsperre im 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz gestrichen werden, die Arbeitgebern und Gewerk-
schaften aktuell das Handeln in diesem Bereich untersagt. 
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Mit einem überzeugenden Aktionsprogramm und guten Argumenten allein werden 
wir unsere Vision für den „Traumjob Wissenschaft“ nicht wahr machen können. Ein 
Aktionsprogramm braucht Aktionen – und Aktionen brauchen Aktive. Daher hat der 
GEW-Gewerkschaftstag im Aktionsprogramm zur Umsetzung des Templiner 
Manifests eine GEW-Wissenschaftsoffensive ausgerufen. Die GEW ist die Bildungs-
gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund mit dem großen W = Wissenschaft 
im Namen. Dieses Profil möchten wir weiter schärfen, vor Ort GEW-Hochschul- und 
Betriebsgruppen aufbauen und unterstützen, Kolleginnen und Kollegen in Selbst-
verwaltungsgremien, Betriebs- und Personalräten qualifizieren, die Durchsetzungs-
fähigkeit der GEW und ihrer Mitglieder weiter stärken, um der Vision vom „Traumjob 
Wissenschaft“ näher zu kommen.

All das kann nicht allein von Gewerkschaftsfunktionärinnen und -funktionären 
erledigt werden. Die GEW braucht Euch und Sie, die an Hochschulen und  
Forschungseinrichtungen tätigen Kolleginnen und Kollegen – und Sie brauchen,  
Ihr braucht die GEW. Wir sind überzeugt, dass auch in der Wissenschaft nicht die 
Ellbogenstrategie, sondern Solidarität zu wirklichen Verbesserungen führt. Darum 
heißt es jetzt: sich in der GEW organisieren, mit der GEW aktiv werden – für die 
Durchsetzung der eigenen Rechte und Interessen, für eine Reform von Personal-
struktur und Berufswegen in Hochschule und Forschung, für den „Traumjob 
Wissenschaft“!

Dr. Andreas Keller ist stellvertretender Vorsitzender und Vorstandsmitglied  
für Hochschule und Forschung der GEW

Aktionsprogramm zur Umsetzung des Templiner Manifests
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// Mit dem Templiner Manifest hat die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft 2010 ein Programm zur Reform von Personalstruktur und 
Berufswegen in Hochschule und Forschung vorgelegt, mit dem sie sich 
seitdem für den „Traumjob Wissenschaft“ stark macht. // 

„Traumjob Wissenschaft“ – das bedeutet für uns: 
• eine Absicherung der Promotion als erste Phase der wissenschaftlichen Berufs-

ausübung – durch ausreichend sozialversicherungspflichtige Stellen und sinnvoll 
konzeptionierte fächerübergreifende Graduiertenzentren, 

• verlässliche Perspektiven für Postdocs – durch einen Tenure Track, der den dauer-
haften Verbleib in Hochschule und Forschung ermöglicht, 

• Dauerstellen für Daueraufgaben – um Kontinuität und Qualität von Forschung, 
Lehre und Wissenschaftsmanagement sicherzustellen, 

• reguläre statt prekäre Beschäftigung – Schluss mit der Ausbeutung von Lehr-
beauftragten und anderen Dumping-Lehrkräften, 

• ein Recht auf Work-Life-Balance für alle in der Wissenschaft Tätigen – durch eine 
familienfreundliche Gestaltung von Hochschule und Forschung, 

• ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf allen Stufen der wissenschaftlichen 
Laufbahn – durch Quotierung und Anerkennung von Gleichstellung als Qualitäts-
kriterium, 

• die Stärkung der Mitbestimmungsrechte von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern – auch in neuen Organisationsformen wie Graduiertenschulen oder 
Clustern, 

• Förderung statt Bestrafung von Mobilität – durch Anerkennung von Erfahrungszei-
ten und Sozialversicherungsansprüchen, 

• einen bedarfs- und nachfragegerechten Ausbau von Hochschule und Forschung 
– mehr Studienplätze, ein besseres Betreuungsverhältnis und eine intensivere 
Forschung, 

• tarifvertraglichen Schutz für alle Beschäftigten – durch Ausdehnung des Geltungs-
bereichs der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes und wissenschaftsspezifische 
Regelungen. 

Jetzt heißt es: nicht nachgeben, sondern nachlegen! Der 27. ordentliche Gewerk-
schaftstag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft die Kolleginnen und 
Kollegen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf, sich in der GEW zu 
organisieren und aktiv für ihre Interessen und für die Reform von Personalstruktur 
und Berufswegen in Hochschule und Forschung einzutreten. Wir fordern Bund und 
Länder, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie die Tarifpartner des 

Wege zum Traumjob  
Wissenschaft

7WEGE ZUM TRAUMJOB WISSENSCHAFT 

Aktionsprogramm zur Umsetzung des Templiner Manifests



öffentlichen Dienstes auf, wirksame Maßnahmen zur Schaffung berechenbarer 
Berufswege und zur Stabilisierung der Beschäftigungsbedingungen in der Wissen-
schaft zu ergreifen. 

1. Bund 
Im Bildungsföderalismus der Bundesrepublik Deutschland liegen wesentliche 
Kompetenzen für die Bildungs- und Forschungspolitik bei den Ländern, die diese in 
wachsendem Umfang an die Hochschulen, teilweise auch an Forschungseinrichtun-
gen weitergeben. Gleichwohl verfügt der Bund über erhebliche rechtliche Kompe-
tenzen und politische Handlungsmöglichkeiten, um die Reform der Karrierewege und 
die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft anzustoßen. 

Die GEW fordert den Bund auf, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz dahin gehend 
zu ändern, dass 
• die Tarifsperre ersatzlos gestrichen wird und Gewerkschaften und Arbeitgeber  

das uneingeschränkte Recht bekommen, sachgerechte Regelungen für die  
Befristung von Arbeitsverträgen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
auszuhandeln, 

• Mindestlaufzeiten für nach dem Gesetz begründete Zeitverträge festgeschrieben 
werden, wonach die Laufzeit von befristeten Beschäftigungsverhältnissen mindes-
tens der voraussichtlichen Dauer der Qualifikation bzw. der Laufzeit des Drittmit-
telprojekts entsprechen muss und ein Jahr nicht unterschreiten darf, 

• die familienpolitische Komponente, die die Verlängerung von Zeitverträgen mit 
Beschäftigten, die Kinder betreuen, über die Höchstbefristungsgrenze hinaus 
ermöglicht, verbindlich ausgestaltet wird, 

• Beschäftigte auf drittmittelfinanzierten Stellen den gleichen Anspruch auf die Ver-
längerung ihres Zeitvertrages im Rahmen der familienpolitischen Komponente des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sowie in Folge einer Beurlaubung oder Arbeits-
zeitermäßigung für Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung, Elternzeit und Mutterschutz, Wahrnehmung von Aufgaben in einer 
Personal- oder Schwerbehindertenvertretung oder einer Frauen- oder Gleichstel-
lungsbeauftragten erhalten wie Beschäftigte auf Haushaltstellen. 

Die GEW fordert den Bund auf, das Sozialgesetzbuch dahin gehend zu ändern, dass 
Doktorandinnen und Doktoranden ohne sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis oder Anspruch auf Familienversicherung Krankenversicherungs-
schutz erhalten. Der Beitrag muss auf Grundlage eines gesetzlich festgelegten 
Einheitssatzes analog zur studentischen Krankenversicherung berechnet werden. 

Aktionsprogramm zur Umsetzung des Templiner Manifests
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Die GEW fordert den Bund auf, die internationale Mobilität von Wissenschaftler-
innen, Wissenschaftlern und anderen Beschäftigten durch internationale Abkommen 
zu fördern, in denen die uneingeschränkte Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Sozialversicherungs- und Altersversorgungsansprüchen in Deutschland geregelt 
wird, auch bei kurzfristigen Aufenthalten sowie Aufenthalten außerhalb der 
Europäischen Union. 

Schließlich erwartet die GEW vom Bund, für eine regelmäßige und aussagekräftige 
Berichterstattung über die Personalstruktur und Berufswege in Hochschule und 
Forschung, die Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Berufs-
perspektiven junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sorgen. Eine 
entsprechende Bildungs- und Wissenschaftsforschung ist gezielt zu fördern, die 
Datenlage kontinuierlich zu erheben und zu optimieren. 

2. Bund und Länder 
Die GEW fordert Bund und Länder zu einer aktiven Vergabepolitik gegenüber den von 
ihnen finanzierten Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Forschungsförder-
einrichtungen auf. Meint es die Politik ernst mit der Zielsetzung, die Perspektiven des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und die Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule 
und Forschung zu verbessern, muss sie als Geldgeberin Mitverantwortung für die 
Qualität von Karrierewegen und Beschäftigungsbedingungen an den von ihr finanzier-
ten Wissenschaftseinrichtungen übernehmen – indem die Finanzierung von Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen an Auflagen gebunden wird, deren Erfüllung 
systematisch kontrolliert und sanktioniert wird. Das betrifft die institutionelle 
Finanzierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen ebenso wie deren 
projektförmige Förderung durch Bund-Länder-Programme wie die Exzellenzinitiative, 
den Qualitätspakt Lehre oder den Pakt für Forschung und Innovation. Die institutio-
nelle Förderung von Forschungsförderorganisationen wie der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) muss an die Auflage gebunden werden, dass diese ihrerseits 
Forschungsprojekte nach Maßgabe einer entsprechenden Vergabepolitik finanziert. 

Die GEW fordert daher, dass die Finanzierung von Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen und Forschungsförderorganisationen durch Bund und Länder unter der 
Voraussetzung erfolgt, dass diese 
• die Empfehlungen der Europäischen Kommission von 2005 für eine „Europäische  

Charta für Forscher“ sowie einen „Kodex für die Einstellung von Forschern“  
umsetzen, 

• einem Arbeitgeberverband beitreten und sich zur Einhaltung entsprechender 
Tarifverträge verpflichten, 

• Stipendien nicht missbräuchlich zur Verdrängung von sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnissen einsetzen und Stipendiatinnen und Stipendiaten 
eine auskömmliche Finanzierung des Lebensunterhalts und zusätzlich eine  
Sozialversicherungszulage und Familienzuschläge für Kinder sowie Verlängerungs-
ansprüche bei Mutterschutz, Elternzeit und Kinderbetreuung und für Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler mit Behinderungen oder chronischen  
Krankheiten (Nachteilsausgleich) gewähren, 
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• eine aktive Personalpolitik betreiben und über ein zukunftsfähiges Personal-
entwicklungskonzept verfügen, 

• über ein schlüssiges Gleichstellungskonzept verfügen, das sich mindestens an dem 
vom Wissenschaftsrat empfohlenen Kaskadenmodell orientiert, wonach der  
Frauenanteil einer Beschäftigtengruppe wenigstens den Frauenanteil der vor-
ausgehenden Qualifikationsstufe erreichen soll, und die Erreichung der gleich-
stellungspolitischen Ziele effektiv kontrollieren und Nichterfüllungen bzw.  
Verschlechterungen sanktionieren. 

Die GEW fordert Bund und Länder auf, ihre Haushaltsordnungen dahin gehend zu 
überarbeiten, dass Drittmittel auch zur Finanzierung unbefristeter Beschäftigungs-
verhältnisse eingesetzt werden können und Drittmittelprojekte familienfreundlich 
abgewickelt werden können, d. h. Mittelübertragungen in Folge von Unterbrechun-
gen bei Mutterschutz und Elternzeit möglich sind. Bei der Finanzierung von Dritt-
mittelprojekten sind darüber hinaus die Grundsätze einer familienfreundlichen  
Haushaltspolitik zu beachten und zusätzliche Mittel für Vertragsverlängerungen und 
Vertretungen sowie zur Finanzierung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu 
berücksichtigen.

Die GEW fordert Bund und Länder auf, die Exzellenzinitiative schrittweise in ein 
Programm zur Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft 
(„Pakt für gute Arbeit in der Wissenschaft“) zu überführen, das qualifizierten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Perspektive eines dauerhaften 
Verbleibs in Forschung, Lehre oder Wissenschaftsmanagement eröffnet. Mit dem 
„Pakt für gute Arbeit in der Wissenschaft“ sollen gezielt Hochschulen finanziert 
werden, die nach Maßgabe eines schlüssigen Personalentwicklungskonzepts den 
Anteil der unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse erhöhen, die Laufzeit der 
befristeten Beschäftigungsverhältnisse ausdehnen und sich dabei auf eine aktive 
Gleichstellungspolitik und die familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen 
verpflichten.

Insgesamt erwartet die GEW von Bund und Ländern, dass sie bei der Finanzierung 
der Hochschulen den Trend zum Ausbau der projektförmigen Finanzierung zu Lasten 
der institutionellen Finanzierung umkehren und so die Grundlage für einen nach-
haltigen Ausbau und eine soziale Öffnung der Hochschulen schaffen. Durch eine 
Verstetigung und Verstärkung des Hochschulpakts haben Bund und Länder die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass in Deutschland wie in anderen Industrie-
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ländern über 50 Prozent eines Altersjahrgangs ein Hochschulstudium aufnehmen 
und erfolgreich abschließen können, und zwar – für alle Bachelorabsolventinnen und 
-absolventen, die das möchten – bis zum Masterabschluss. Gleichzeitig sind die 
Betreuungsverhältnisse entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrats auf 
ein Verhältnis von 1:40 zwischen Hochschullehrer/innen und Studierenden zu 
verbessern. Der Ausbau und die Öffnung der Hochschulen bedarf einer gemein-
samen Anstrengung von Bund und Ländern, was wiederum voraussetzt, dass sich 
der Bund über die engen Voraussetzungen des Artikels 91b des Grundgesetzes 
hinaus an der institutionellen Finanzierung der Hochschulen beteiligen kann. Die 
GEW befürwortet eine entsprechende Erweiterung des Artikels 91b als Schritt in 
Richtung eines zukunftsfähigen kooperativen Bildungsföderalismus.

Die GEW fordert Bund und Länder auf, ihre Personalvertretungsgesetze in der Weise 
zu ändern, dass diese an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
• die Vertretung aller Beschäftigten einschließlich der wissenschaftlichen und 

künstlerischen Hilfskräfte, studentischen Beschäftigten, Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie der Lehrbeauftragten sichern, 

• die antragsungebundene Vertretung aller Beschäftigten an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen ohne wissenschaftsspezifische Einschränkungen garantieren, 

• die Rechte der Personalräte und ihrer Mitglieder nicht durch die Gremien der 
akademischen Selbstverwaltung bzw. eine Mitgliedschaft in diesen einschränken 
lassen, 

• im Zusammenhang mit der jeweiligen Hochschulgesetzgebung sicherstellen, dass 
das Land bzw. der Bund Arbeitgeber bzw. Dienstherr ist und eine Stufenver tretung 
(Hauptpersonalrat) immer vorhanden ist, 

• auch bei kriterienuntersetzter Mittelvergabe und Globalbudgets die Mitbestim-
mung der Personalräte bei Haushaltsanmeldungen, Rahmenvereinbarungen bzw. 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen sicherstellen, 

• Freistellungen für Personalratsmitglieder mindestens im Umfang des Betriebsver-
fassungsgesetzes vorsehen und absichern, dass es für Freistellungen auch Ersatz-
einstellungen gibt bzw. andere wissenschaftsspezifische Freistellungsregelungen 
ermöglicht werden,

• die Wahrnehmung des passiven Wahlrechts über die gesamte Wahlperiode auch 
für befristet Beschäftigte ermöglichen, ggf. durch Entfristung oder Verlängerung 
der Beschäftigungsverhältnisse. 

Die GEW fordert Bund und Länder auf, ihre Gleichstellungsgesetze bzw. Hochschul-
gesetze in der Weise zu ändern, dass Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
wirksame Gestaltungsmöglichkeiten, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
erhalten. 
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3. Länder 
Im Bildungsföderalismus der Bundesrepublik Deutschland liegen wesentliche 
Kompetenzen für die Bildungs- und Forschungspolitik bei den Ländern. Daher 
können insbesondere die Länder wesentlich zur überfälligen Reform der Karriere-
wege in Hochschule und Forschung sowie zur Stabilisierung der Beschäftigungs-
bedingungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beitragen. 

Die GEW fordert die Länder zu einer Reform ihrer Hochschulgesetze auf, die 
• allen Doktorandinnen und Doktoranden unabhängig von ihrer Finanzierungsart 

und von ihrem Beschäftigungsverhältnis den Status als vollwertige Mitglieder ihrer 
Hochschule mit aktivem und passivem Wahlrecht in der Gruppe der wissenschaft-
lichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, 

• befristet beschäftigten Doktorandinnen und Doktoranden das Recht gibt, drei 
Viertel ihrer bezahlten Arbeitszeit für die eigene Qualifizierung zu nutzen, 

• die Beschäftigung von Lehrkräften für besondere Aufgaben sowie von administra-
tiv-technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausschließlich in unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnissen gestattet, 

• die Hochschulen verpflichtet, regelmäßig Berichte zur Lage und zu den Perspekti-
ven des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern vorzulegen, 

• die Universitäten verpflichtet, promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern (Postdocs) einen Tenure Track anzubieten, der diesen die Perspektive 
eines dauerhaften Verbleibs in Hochschule und Forschung eröffnet – unabhängig 
davon, ob eine Berufung auf eine Professur erfolgt oder nicht, 

• auf die Personalkategorie der wissenschaftlichen Hilfskraft mit Hochschulab-
schluss zu Gunsten einer einheitlichen Kategorie der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten, 

• die Vergabe von Lehraufträgen ausschließlich zur Ergänzung des Lehrangebots 
gestattet, die Vergabe über einen Zeitraum von mehr als einem Semester sowie 
eine angemessene Vergütung vorgibt und die Zeiten der Vor- und Nachbereitung 
der Lehrveranstaltungen sowie der Betreuung und Beratung der Studierenden und 
die Wahrnehmung von Prüfungsverpflichtungen berücksichtigt. 

Die GEW fordert die Länder auf, im Rahmen von Hochschulverträgen bzw. in Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen mit den Hochschulen diese zu einer aktiven Personalpolitik 
und einem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Instrument der Befristung 
von Beschäftigungsverhältnissen zu veranlassen. Hochschulen sind zu verpflichten, 
• auf Basis eines schlüssigen Personalentwicklungskonzepts ein angemessenes  

Verhältnis von unbefristeten und befristeten Beschäftigungsverhältnissen zu be-
stimmen und dieses in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen, 

• sich in einem Kodex „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ zu einer aktiven Personal-
politik, zu berechenbaren Karrierewegen und stabilen Beschäftigungsbedingungen 
zu bekennen und diese umzusetzen. 

Aktionsprogramm zur Umsetzung des Templiner Manifests
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4. Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
Die Reform von Personalstruktur und Berufswegen in der Wissenschaft ist nicht nur 
eine Herausforderung für die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern, 
sondern auch für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ihre Autonomie in 
Wirtschafts- und Personalangelegenheiten wurde in den vergangenen Jahren stark 
ausgebaut. Die wissenschaftlichen Einrichtungen müssen jetzt unter Beweis stellen, 
dass sie mit dieser Autonomie verantwortungsvoll umgehen und die gewonnenen 
Gestaltungsspielräume für die Schaffung attraktiver Karrierewege und Beschäfti-
gungsbedingungen nutzen. 

Die GEW fordert Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf, sich zur Schaffung 
stabiler Beschäftigungsbedingungen und berechenbarer Karrierewege zu verpflich-
ten. Vorbild für eine solche Selbstverpflichtungserklärung ist der Herrschinger 
Kodex, den die GEW 2012 vorgelegt hat. Die GEW erwartet von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, sich in einem Kodex „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ 
dazu zu bekennen, 
• mit Doktorandinnen und Doktoranden auf gleicher Augenhöhe Qualifizierungsver-

einbarungen abzuschließen, die garantieren, dass sie qualitativ hochwertig betreut 
und bei der Aufnahme, Durchführung und dem erfolgreichen Abschluss ihres 
Promotionsvorhabens in fächerübergreifenden Graduiertenzentren unterstützt 
werden, die auf freiwilliger Basis Austausch, Vernetzung und Qualifizierung von 
Promovierenden und ihren Betreuerinnen und Betreuern fördern, 

• promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (Postdocs) eine Tenure-
Track-Option anzubieten, also die Zusage dauerhafter Beschäftigung nach  
Erfüllung einer Zielvereinbarung, 

• Mindeststandards für befristete Beschäftigungsverhältnisse zu gewährleisten, die 
die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen mit wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern nur vorsehen, wenn die Beschäftigung tatsächlich der 
Qualifizierung mit dem Ziel einer Promotion, Habilitation oder einer entsprechen-
den zeitlich und inhaltlich strukturierten Weiterbildung dient, die Beschäftigung 
überwiegend aus Drittmitteln finanziert ist oder zur Vertretung einer oder eines 
beurlaubten, freigestellten oder erkrankten Beschäftigten erfolgt, und darüber 
hinaus Mindestvertragslaufzeiten für Zeitverträge vorgeben, 

• Beschäftigungsverhältnisse mit studentischen Beschäftigten in der Regel für die 
Dauer von mindestens einem Jahr anzubieten, 

• Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern grundsätzlich eine Vollzeitbeschäf-
tigung anzubieten und Teilzeitbeschäftigung nur auf ausdrücklichen Wunsch der 
oder des Beschäftigten vorzusehen, 

• Lehrbeauftragten sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse anzu-
bieten, wenn diese dauerhaft Lehr- und Prüfungsaufgaben wahrnehmen, 

• die familienfreundliche Hochschule durch flexible Arbeits-, Lehrveranstaltungs- 
und Sitzungszeiten, bedarfsgerechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten und eine 
familienfreundliche Personalpolitik zu verwirklichen, die die unverzügliche Beset-
zung von wegen Mutterschutz oder Elternzeit vakanten Stellen sicherstellt und 
zusätzliche Mittel für Vertretungen und Vertragsverlängerungen von vornherein 
einplant, 
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• die familienpolitische Komponente des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, die 
eine Verlängerung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen bei Betreuung von 
Kindern über die Höchstbefristungsdauer hinaus zulässt, grundsätzlich anzu-
wenden, solange diese gesetzliche Regelung nicht, wie von der GEW gefordert, 
verbindlich ausgestaltet ist, 

• eine gleichstellungsorientierte Personalentwicklung und Personalrekrutierung zu 
betreiben, die Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten aktiv zu unterstützen und 
über eine Quotierung ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf allen Karrie-
restufen zu erreichen, 

• eine aktive Personalplanung und -entwicklung zu betreiben, die allen Beschäftig-
ten zielgruppenspezifische Informations-, Beratungs- und Fortbildungsangebote 
macht und durch einen zentralen Überbrückungsfonds die Zwischenfinanzierung 
von Beschäftigungsverhältnissen und so eine mittelfristige Vertragsdauer oder ein 
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis auch beim Wechsel der Finanzierungsart 
ermöglicht, 

• die Beteiligung der Beschäftigten in der akademischen Selbstverwaltung durch 
Anrechnung von Gremientätigkeiten auf die Arbeitszeit, die aktive Unterstützung 
des Personalrats bzw. Betriebsrats und die Einbeziehung auch von Stipendiatinnen 
und Stipendiaten sowie nebenberuflich Tätigen zu fördern. 

Die GEW schlägt vor, dass die Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der Wissen-
schaft“ durch eine Ombudskommission überwacht wird. Dieser sollen gewählte 
Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten, darunter mindestens eine Dokto-
randin oder ein Doktorand und mindestens eine oder ein Postdoc, sowie externe 
Sachverständige, darunter mindestens ein Mitglied, das von einer an der Hochschule 
oder Forschungseinrichtung vertretenen Gewerkschaft vorgeschlagen wird, 
angehören. Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen veröffentlichen regel-
mäßig Berichte zur Situation und zu den Perspektiven ihrer Beschäftigten unter 
besonderer Berücksichtigung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der 
Qualifizierungsphase. 

Aktionsprogramm zur Umsetzung des Templiner Manifests
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5. Tarifpolitik 
Knapp 600.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten an den deutschen Hochschulen, 
über die Hälfte davon in Forschung und Lehre, weitere 100.000 Kolleginnen und 
Kollegen sind an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigt. Der 
Bereich Hochschule und Forschung ist damit einer der größten im öffentlichen 
Dienst. Diesem Umstand muss auch die Tarifpolitik für den öffentlichen Dienst 
Rechnung tragen und ihren Beitrag zur Verbesserung der Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen der Kolleginnen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
leisten. Die GEW wird dies in Verhandlungen mit den Arbeitgebern – Bund und 
Länder, Hochschulen und Forschungseinrichtungen – einfordern. 

Die GEW fordert die Arbeitgeber in der Wissenschaft auf, 
• einem Arbeitgeberverband beizutreten und sich der Tarifbindung zu unterziehen, 
• einer Erweiterung des Geltungsbereichs der Tarifverträge des öffentlichen Diens-

tes auf wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte, studentische Hilfskräfte, 
Lehrbeauftragte sowie Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zuzustimmen – 
alle Beschäftigten haben das Recht auf die kollektivvertragliche Absicherung ihrer 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 

• nach dem Vorbild des § 40 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) Sonderregelungen für Beschäftigte an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen zu vereinbaren, die die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
wissenschaftsadäquat ausgestalten, flexible Arbeitszeitregelungen ermöglichen, 
eine mobilitätsfreundliche Anerkennung von Erfahrungszeiten gewährleisten und 
die Zahlung von Ziel- und Funktionszulagen für die Erfüllung besonderer Ziele bzw. 
die Wahrnehmung besonderer Aufgaben vorsehen, 

• für befristet Beschäftigte eine besondere Zulage zu vereinbaren, die den Beschäf-
tigten einen Ausgleich für ihr besonderes Weiterbeschäftigungsrisiko gewährt und 
Arbeitgebern einen Anreiz gibt, befristete Beschäftigungsverhältnisse nur dann zu 
begründen, wenn diese zwingend erforderlich sind, 

• Maßnahmen auszuhandeln und zu ergreifen, die die „verantwortungsbewusste 
Handhabe der Befristungen im Wissenschaftsbereich“ sicherstellen, die 2006 in 
der Niederschriftserklärung zum TV-L von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) und den Gewerkschaften vereinbart worden ist.

Der 27. ordentliche Gewerkschaftstag fordert den Hauptvorstand auf, eine GEW-
Wissenschaftsoffensive zu starten, die 
• Aktivitäten zur Gewinnung und Bindung von Mitgliedern an Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen intensiviert, 
• den Aufbau und die Stabilisierung von GEW-Hochschul- und Betriebsgruppen 

unterstützt, 
• Kolleginnen und Kollegen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen für die 

Mitarbeit in den GEW-Strukturen sowie in Selbstverwaltungsgremien, Betriebs- 
und Personalräten qualifiziert, 

• die Kampffähigkeit und Durchsetzungsmacht der Tarifbeschäftigten an Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen fördert. 
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// Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschafts-
bund. Sie organisiert Beschäftigte in allen Bildungsbereichen von der 
Kita bis zur Weiterbildung – auch in Hochschule und Forschung. //

Zu unseren Mitgliedern gehören Doktorandinnen und Doktoranden, Postdocs, 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beschäftigte in Wissenschafts-
management und Serviceeinrichtungen. Auch Studierende können der GEW 
beitreten.

Die GEW setzt sich auf politischer Ebene und in Tarifverhandlungen für die Interessen 
der Beschäftigten in Hochschule und Forschung und für Reformen ein. Die GEW hilft 
ihren Mitgliedern, ihre Rechte zu kennen und durchsetzen – mit persönlicher 
Beratung und gewerkschaftlichem Rechtsschutz.

Als GEW-Mitglied
• erhalten Sie jeden Monat die Zeitschrift „Erziehung und Wissenschaft“ sowie die 

Zeitung Ihres GEW-Landesverbands,
• können Sie den gewerkschaftlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen, 
• sind Sie kostenlos berufshaftpflichtversichert,
• gelten für Sie unmittelbar die von den Gewerkschaften ausgehandelten Tarif-

verträge, 
• können Sie Seminarangebote nutzen und Materialien zu zahlreichen Themen aus 

Bildung und Wissenschaft erhalten,
• können Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gewerkschafts- und bildungs-

politisch engagieren.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.gew.de
zum Bereich Hochschule und Forschung unter: www.wissenschaft.gew.de
Dort kann auch kostenlos der GEW-Newsletter Hochschule und Forschung abonniert 
werden.

Bildungsgewerkschaft  
GEW – stark in Hochschule 
und Forschung

Wir sind überzeugt, dass auch in der Wissenschaft nicht die 
Ellbogenstrategie, sondern Solidarität zu Verbesserungen 
führt. Treten Sie daher der Bildungsgewerkschaft GEW bei!
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Online Mitglied werden
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html

Antrag auf Mitgliedschaft 
Bitt e in Druckschrift  ausfüllen

Persönliches

Nachname (Titel) Vorname  

Straße, Nr.

Postleitzahl, Ort

Telefon / Fax 

E-Mail 

Geburtsdatum Nati onalität

gewünschtes Eintritt sdatum

bisher gewerkschaft lich organisiert bei          von          bis (Monat/Jahr)

   weiblich    männlich 

Berufl iches (bitt e umseiti ge Erläuterungen beachten)

Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel), Fachgruppe 

Diensteintritt  / Berufsanfang 

Tarif- / Besoldungsgebiet 

Tarif- / Besoldungsgruppe                        Stufe              seit 

monatliches Brutt oeinkommen (falls nicht öff entlicher Dienst)

Betrieb / Dienststelle / Schule 

Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule 

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

   angestellt

   beamtet 

   teilzeitbeschäft igt mit           Std./Woche

   teilzeitbeschäft igt mit           Prozent

   Honorarkraft  

   beurlaubt ohne Bezüge bis                     

   in Rente/pensioniert

   im Studium

   Altersteilzeit

   in Elternzeit bis                     

   befristet bis                     

   Referendariat/Berufsprakti kum

   arbeitslos

   Sonsti ges                                                        

                                                                                  

Beschäft igungsverhältnis:

Ort / Datum  Unterschrift  

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf 
 Daten trägern gespeichert und entsprechend den Besti mmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt. 
Bitt e senden Sie den aus gefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband der GEW bzw. an den Hauptvorstand.

Vielen Dank – Ihre GEW

Gewerkschaft  Erziehung und Wissenschaft , Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M.

Gläubiger-Identi fi kati onsnummer DE31ZZZ00000013864
SEPA-Lastschrift mandat: Ich ermächti ge die Gewerkschaft  Erziehung und Wissenschaft  (GEW), Zahlungen von meinem Konto 
mitt els Lastschrift  einzu ziehen. Zugleich weise ich mein Krediti nsti tut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Last-
schrift en einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstatt ung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Krediti nsti tut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)  

Krediti nsti tut (Name und BIC)  
_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _

_ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
IBAN

Ort / Datum  Unterschrift  

Jedes Mitglied der GEW ist verpfl ichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten. 
Mit meiner Unterschrift  auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.



Ihr Kontakt zur GEW

GEW Baden-Württemberg
Silcherstraße 7  
70176 Stuttgart
Telefon: 0711/21030-0
Telefax: 0711/21030-45
info@gew-bw.de
www.gew-bw.de

GEW Bayern
Schwanthalerstraße 64
80336 München
Telefon: 089/544081-0
Telefax: 089/53894-87
info@gew-bayern.de
www.gew-bayern.de

GEW Berlin
Ahornstraße 5  
10787 Berlin
Telefon: 030/219993-0
Telefax: 030/219993-50
info@gew-berlin.de
www.gew-berlin.de

GEW Brandenburg
Alleestraße 6a 
14469 Potsdam
Telefon: 0331/27184-0
Telefax: 0331/27184-30
info@gew-brandenburg.de
www.gew-brandenburg.de

GEW Bremen
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Telefon: 0421/33764-0
Telefax: 0421/33764-30
info@gew-hb.de
www.gew-bremen.de

GEW Hamburg
Rothenbaumchaussee 15
20148 Hamburg
Telefon: 040/414633-0
Telefax: 040/440877
info@gew-hamburg.de
www.gew-hamburg.de

GEW Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt 
Telefon: 069/971293-0
Telefax: 069/971293-93
info@gew-hessen.de
www.gew-hessen.de

GEW Mecklenburg-Vorpommern
Lübecker Straße 265a
19059 Schwerin
Telefon: 0385/48527-0
Telefax: 0385/48527-24
landesverband@gew-mv.de
www.gew-mv.de

GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16 
30175 Hannover
Telefon: 0511/33804-0
Telefax: 0511/33804-46
email@gew-nds.de
www.gew-nds.de

GEW Nordrhein-Westfalen
Nünningstraße 11  
45141 Essen
Telefon: 0201/29403-01
Telefax: 0201/29403-51
info@gew-nrw.de
www.gew-nrw.de

GEW Rheinland-Pfalz
Neubrunnenstraße 8
55116 Mainz
Telefon: 06131/28988-0
Telefax: 06131/28988-80
gew@gew-rlp.de
www.gew-rlp.de

GEW Saarland
Mainzer Straße 84
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/66830-0
Telefax: 0681/66830-17
info@gew-saarland.de
www.gew-saarland.de

GEW Sachsen
Nonnenstraße 58  
04229 Leipzig
Telefon: 0341/4947404
Telefax: 0341/4947406
gew-sachsen@t-online.de
www.gew-sachsen.de

GEW Sachsen-Anhalt
Markgrafenstraße 6
39114 Magdeburg
Telefon: 0391/73554-0
Telefax: 0391/73134-05
info@gew-lsa.de
www.gew-lsa.de

GEW Schleswig-Holstein
Legienstraße 22-24  
24103 Kiel
Telefon: 0431/5195-1550
Telefax: 0431/5195-1555
info@gew-sh.de
www.gew-sh.de

GEW Thüringen
Heinrich-Mann-Straße 22 
99096 Erfurt
Telefon: 0361/59095-0
Telefax: 0361/59095-60
info@gew-thueringen.de
www.gew-thueringen.de

GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a.M.
Telefon: 069/78973-0
Telefax: 069/78973-201
info@gew.de
www.gew.de

GEW-Hauptvorstand
Parlamentarisches  
Verbindungsbüro Berlin
Wallstraße 65, 10179 Berlin
Telefon: 030/235014-0
Telefax: 030/235014-10
parlamentsbuero@gew.de

Fachgruppe
Nach § 22 der GEW-Satzung bestehen folgende 
Fachgruppen:
• Erwachsenenbildung
• Gesamtschulen
• Gewerbliche Schulen
• Grundschulen 
• Gymnasien
• Hauptschulen
• Hochschule und Forschung
• Kaufmännische Schulen
• Realschulen
•  Schulaufsicht und Schulverwaltung
•  Sonderpädagogische Berufe
• Sozialpädagogische Berufe
Bitte ordnen Sie sich einer dieser Fachgruppen zu.

Tarifgruppe/Besoldungsgruppe
Die Angaben der Entgelt- oder Besoldungsgruppe 
ermöglicht die korrekte Berechnung des satzungs-
gemäßen Beitrags. Sollten Sie keine Besoldung oder 
Entgelt nach TVöD/TV-L oder TV-H erhalten, bitten wir 
Sie um die Angabe Ihres Bruttoeinkommens.
 

Betrieb/Dienststelle
Arbeitsplatz des Mitglieds. Im Hochschulbereich bitte 
den Namen der Hochschule/der Forschungseinrichtung 
und die Bezeichnung des Fachbereichs/Fachs angeben.

Mitgliedsbeitrag
•  BeamtInnen zahlen 0,78 Prozent der Besoldungs-

gruppe und -stufe, nach der sie besoldet werden.
•  Angestellte mit Tarifvertrag zahlen 0,73 Prozent der 

Entgeltgruppe und -stufe, nach der vergütet wird; 
Angestellte ohne Tarifvertrag zahlen 0,7 Prozent des 
Bruttogehalts. 

•  Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der 
untersten Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD. 

•  Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrags. 
•  Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
•  Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen 

einen Festbetrag von 4 Euro. 
•  Bei EmpfängerInnen von Pensionen beträgt der 

Beitrag 0,68 Prozent des Bruttoruhestandsbezuges.  
Bei RentnerInnen beträgt der Beitrag 0,66 Prozent 
der Bruttorente.

Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu 
entnehmen.





www.wissenschaft.gew.de


